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Stand: Januar 1987 

Verordnung  
über die Unterhaltung der Gewässer II. und III. Ord nung 

für das Gebiet des Landkreises Schaumburg 
(Unterhaltungsordnung) 

 
Auf Grund der §§ 115 und 118 des Nieders. Wassergesetzes –NWG– vom 28.10.1982 
(Nds. GVBl. S. 425 ff.) in Verbindung mit den §§ 7, 36, 51 der Nieders. Landkreisordnung 
– NLO – vom 22.06.1982 (Nds. GVBl. S. 256 ff.) – beide in der zurzeit gültigen Fassung 
– hat der Kreisausschuss des Landkreises Schaumburg in seiner Sitzung am 26.08.1986 
folgende Verordnung erlassen: 
 

§ 1 
 
Diese Verordnung gilt für die im Gebiet des Landkreises Schaumburg gelegenen 
Gewässer II. und III. Ordnung im Sinne der §§ 67 und 68 NWG. 
 

§ 2 
 
(1) Die Pflicht zur Gewässerunterhaltung ist eine öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit. Zur 

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss hat der 
jeweilige Unterhaltungspflichtige die Abflusshindernisse zu beseitigen 
(Gewässerunterhaltung). Bei der Gewässerunterhaltung ist den Belangen des 
Naturhaushaltes Rechnung zu tragen; Bild und Erholungswert der 
Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Für jährlich wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten wie: 
 
 a) Mähen (Beseitigung des Aufwuchses am Ufer, Böschungen, Vorländern, 
  Bermen u. ä.), 
 b) Krauten (Beseitigung der submersen, teilweise auch emersen Pflanzungen 
  u. ä.), 
 c) sonstige Unterhaltung 
 
 sind die Empfehlungen der Ziff. 2.4.2 der Zeitschrift „Merkblätter“ des Deutschen 

Verbandes für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK), Heft-Nr. 204/84, 
„Ökologische Aspekte bei Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern“ 
(Herausgeber: DVWK, ,Gluckstr. 2, 5300 Bonn; Verlag: Paul Parey, Spitaler Str. 12, 
2000 Hamburg) zu berücksichtigen – Anlage 1 –. 

 
(3) Für unregelmäßig wiederkehrende Unterhaltungsarbeiten wie: 
 
 a) Räumung des Abflussquerschnittes, 
 b) Beseitigung oder Sicherung von Uferabbrüchen, 

c) Maßnahmen zur Verhinderung von Sohlenerosionen, 
 d) Pflege der Ufergehölze 
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 sind die Empfehlungen unter Ziff. 2.4.3 der im Abs. 2 genannten Merkblätter zu 

berücksichtigen – Anlage 1 –. 
 
(4) Mit den unter Ziff. 2 Buchstabe a) und b) aufgeführten Unterhaltungsmaßnahmen 

darf vor dem 01.08. eines jeden Jahres nur mit einer vom Landkreis erteilten 
Ausnahmegenehmigung begonnen werden. Die Vorschriften des § 36 des Nieders. 
Naturschutzgesetzes vom 20.03.1981 (Nds. GVBl. S. 31) in der zurzeit gültigen 
Fassung blieben hiervon unberührt. 

 
(5) Für Unterhaltungsarbeiten nach Ziff. 2 und 3 an ökologisch wertvollen Gewässern 

und Gewässerabschnitten II. Ordnung stellt der Unterhaltungspflichtige unter 
Beteiligung des Landkreises Schaumburg einen Unterhaltungsrahmenplan auf. 

 Dieser besteht aus einem Bestandsverzeichnis (Gewässerstrecke, hydraulische 
Aspekte, Zustand des Gewässers, Uferbeschreibung, Bestimmungs- und 
Nutzungsart, ökologische Besonderheiten, zu beachtende Rechte) und allgemeinen 
Aussagen über Art und Umfang der Unterhaltung. 

 
 Die ökologisch wertvollen und für das Landschaftsbild bedeutsamen 

Gewässerstrecken werden vom Landkreis Schaumburg nach Anhörung der 
Unterhaltungspflichtigen benannt. 

 
 Aus dem Unterhaltungsrahmenplan entwickelt der Unterhaltungspflichtige für jedes 

Kalenderjahr einen Arbeitsplan. Dieser enthält für das jeweilige Jahr konkrete 
Angaben über Zeit, Art und Umfang der beabsichtigten Unterhaltungsmaßnahmen 
und ist bis zum 15.01. eines jeden Jahres zusammen mit etwaigen Anträgen auf 
Zulassung von Abweichungen nach § 36 Abs. 3 NNatG beim Landkreis Schaumburg 
vorzulegen. 

 
§ 3 

 
Für eine ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung wird bestimmt: 
 
(1) Soweit die Bebaubarkeit von Grundstücken nicht durch Bauleitpläne geregelt ist, 

müssen bauliche Anlagen (z. B. Häuser, Garagen, Schuppen, Anbauten, 
Erdauffüllungen oder –abgrabungen usw.) außer Einfriedungen einen Abstand von 
mind. 5 m von der oberen Böschungskante einhalten. 

 
(2) Bäume und Sträucher mit einem Abstand von weniger als 5 m von der oberen 

Böschungskante dürfen nur mit Genehmigung des Landkreises beseitigt werden. 
 
(3) Bei Neuanpflanzungen von Bäumen und Sträuchern muss ein Abstand von mind. 

5 m von der oberen Böschungskante eingehalten werden mit Ausnahme von 
Anpflanzungen aus Gründen der Unterhaltung. 
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(4) Einfriedungen dürfen nicht höher als 1 m sein und müssen entlang der Gewässer 

folgende Mindestabstände einhalten: 
 
 a) Gewässer II. Ordnung  1,00 m 
 b) Gewässer III. Ordnung  0,80 m 
 

Zur Durchführung der maschinellen Gewässerräumung – insbesondere zum Einsatz 
größerer Geräte – kann der Landkreis Schaumburg auf Antrag für bestimmte 
Gewässer bzw. Gewässerstrecken einen Abstand der festen Einfriedung bis zu 5 m 
anordnen. 
 

(5) Während der Zeit der Räumung muss in einem 5 m breiten Streifen ab oberer 
Böschungskante ein 4 m breiter Streifen für Grabenräumgeräte befahrbar sein. Auf 
das Gewässer zulaufende Querzäune sind mit Durchfahrten von mind. 4 m Breite (z. 
B. beweglichem Gatter) zu versehen, die 1 m von der oberen Böschungskante 
beginnen. Unter Verschluss liegende Gatter müssen während der Räumung zur 
Durchfahrt von Eigentümer geöffnet werden. 

 Anlieger und Hinterlieger haben zu dulden, dass zur Erleichterung der maschinellen 
Räumung Quergräben verrohrt oder überbrückt werden. 

 
(6) Ackergrundstücke dürfen nur bis zu einer Entfernung von 1 m von der oberen 

Böschungskante und nur so beackert werden, dass die Böschungen nicht beschädigt 
werden. 

 
(7) Anlieger und bei weniger als 5 m tiefen Anliegergrundstücken auch die Hinteranlieger 

können verpflichtet werden, diejenigen Bäume und Sträucher oder andere 
Gegenstände zu beseitigen, die den Wasserabfluss behindern, die Standsicherheit 
der Ufer gefährden oder die Unterhaltung beeinträchtigen. 

 
Auch soweit die Entfernung dieser Gegenstände aus dem Gewässer durch den 
Unterhaltungspflichtigen erfolgt, ist die weitere Beseitigung Aufgabe der Anlieger und 
Hinterlieger. 

 
(8) Weidegrundstücke sind so einzufrieden, dass die Ufer und Böschungen durch das 

weidende Vieh nicht beschädigt und die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten 
nicht behindert wird. Das gleiche gilt für die Anlage von Viehtränken. Offene 
Tränkstellen in und am Gewässer sind untersagt. 

 
(9) Die Anlage von Triften und Durchfahrten ist unzulässig 
 

(10) Einmündungen von Rohrleitungen und dergleichen sind so anzulegen, dass diese 
den Wasserabfluss nicht behindern und die Unterhaltung auch bei Maschineneinsatz 
nicht beeinträchtigt wird. Sie sind so kenntlich zu machen, dass sie auch bei 
höherem Bewuchs erkennbar sind. 
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§ 4 

 
Von den einschränkenden Bestimmungen zu § 2 Abs. 4 und § 3 können vom Landkreis 
Schaumburg Ausnahmen zugelassen werden, wenn dadurch die ordnungsgemäße 
Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird. 
 
Anträge auf Ausnahmegenehmigung nach § 2 Abs. 4 und § 3 sind unter Beifügung der 
für die Beurteilung notwendigen Unterlagen (z. B. Erläuterungsbericht, Übersichtskarte, 
Lageplan, Darstellung des Gewässerquerschnittes) in 3facher Ausfertigung beim 
Landkreis Schaumburg zu stellen. Der Landkreis Schaumburg behält sich im Einzelfall 
die Anforderung weiterer Unterlagen vor. 
 

§ 5 
 
Unberührt bleiben die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes sowie der Verordnungen 
bestehender Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützter 
Landschaftsbestandteile sowie die Bestimmungen es Fischereischutzes. 
 

§ 6 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten 
die nachstehenden Verordnungen außer Kraft: 
 
a) Verordnung über die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung 

(Unterhaltungsordnung) für das Gebiet des Landkreises Schaumburg-Lippe vom 
14. März 1969 und 

 
b) Verordnung über die Unterhaltung und die Schau der Gewässer III. Ordnung 

(Schau- und Unterhaltungsordnung) für das Gebiet des Landkreises Schaumburg-
Lippe vom 14. März 1969. 

 
 

Stadthagen, den 02.09.1986 
Landkreis Schaumburg 

Schoof         Eckmann 
Landrat         Oberkreisdirektor 
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